


II. 

Der Grundstücksbestand wurde gemäß dem vorliegenden Verände- 

rungsnachweis vom 10. Oktober 1969 berichtigt. Es wird hiermit 

die Fortschreibung im Grundbuch beantragt, unä zwar mit der 

Maßgabe, daß sämtliche Flurstücke wie bisher e 1 n Grund— 

stück bilden und als solches unter einer Nummer im Grundbuch 

vorgetragen werden. 

‘111. 

Die auf dem vorstehenden Grundstück stehenden Gebäude Siedler— 

straße bzw. das Zindelfeld 11 bis 21 mit 68 t hnungen gelten 

als Grundstückseinheit im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes. 

Die Grundstückseigentümerin teilt domgemäß dan Eigen1um an dem 

Grundstück gemäß 5 8 WEG in Miteigentumsantnile in der Weise, 

daß mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereißentuln an einer 

in sich abgeschlossenen Wohnung verbunden ist, wie folgt:



1.) Siedlerstraße 11 

a) 

b) 

e) 

e) 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgesnhoß 11nkn, 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Diele u 
Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet \/ 

Miteigentumsanteil von 15,75/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rechts,/ 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D éle und 

Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet \ 

‘\i 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, verbunden mit d m 

Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß 1 ks, 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di 

Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet 

e und 

dem ' 

rechts, 
Miteigentumsanteil von 15,75/1.000‚ verbunden m 

Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergescho 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 
Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet 
\, 

iele und 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, verbunden mit d 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschoß l' ks, 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die 

Balkon 
im.Aufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet



f) 

g) 

i) 

3) 

/M} 
Miteigentumsanteil von 15,75/1.000, verbunden mit 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschoß echte, 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit'WC‚ D le und ; 
Balkon ‘\f 

im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, verbunden mit em 

Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergescho 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D ele und \\f 
Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 7 bezeichnet

/ 
Miteigentumsanteil von 15,75/1.000, verbunden m12/änm 
Sondereigentum an der W0hnung im III. 0bengesch ! rechts, ! 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D eLe und 
‘J 

Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 8 bezeichnet x 

Miteigentumsanteil von 8,07/1.000‚ verhundnn mit 
Sondereigentum an der Wohnung im Dachgesnhnß iin s, !. 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC un Diele ‘f 
im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 8,00/1.000, verbunden mi /dam „ 

Sondereigentum an der Wohnung im Dachgeschoß re hts, 
\\!Ä bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC d Diele 

im Aufteilungsplan mit Nr. 10 bezeichnet



!

% 

2.) Siedlerstraße 13. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden it dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß inkß 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit w , Diele J 

und Balkon \; 
im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000‚ verbunden mit äem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rech s 

bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di le 
und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß inks 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D ele 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß echte 

bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D equ 
und Balkon @un 

.v

{

l im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden m dem" 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergesoho links 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 

und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet





'5.)

W 

Siedlerstraße 15 

a) 

b) 

G) 

8) 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000‚ verbunden 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß inks 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit W , Diele 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 

\/ 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden mit'fiem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rech s 

bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di le„ 
1mdBflkm. € 

im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet 
"" \‚f 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden m 

Sondereigentum an der Wohnung im I. Obecgascho links 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet 

x‚/ 
' 

// 

fg; dem 
‚. 

“>>—« 

»4_ 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verhunden 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergesch H rnchts 

bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC. Dfie]e 
und Balkon : 

im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnat 

/f // 
Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, vnrbundnn mit dem 

Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergesc )ß links 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, ielé 

und Balkon 5 
-‘3' 

im Aufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet 
‘ 

1\\‚f



f) 

g) 

h) 

i)

/ 
/iö 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden mit dém 

Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschnß rechts 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Miqle 

und Balkon } 
im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichnet; V

VJ 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000‚ verbunden mit em 

Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergesuho links 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC, ?;éle 

und Balkon ‚ 

im Aufteilungsplan mit Nr. 7 bezeichnet \/// 

Miteigentumsanteil von 19,72/1.000, verbunden mi dem f 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergesch B rechts 
bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad mit WC D ele ; 

und Balkon
' 

im Aufteilungsplan mit Nr. 8 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 10,27/1.000, verbunden mit em 

Sondereigentum an der Wohnung im Dachgeschoß link 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die e „ 

und 2 Abstellräumen 
im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet



4.) Siedlerstraße 17 

a) Miteigentumsanteil von 15,80/1.000‚ verbunden mit 

b) 

d) 

e) Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, verbunden mit d“

% 

Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß links 
bestehend aus 5 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 15,75/1.000, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rechtq/ 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mi1 WC, Die @ ‚4 

und Balkon } 

im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet .5 \U; 
I}\

/ 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, vefbunden m t dem 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergescho llnks 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mLt WC, ieln” 

und Balkon } 
im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet (‚f 

Miteigentumsanteil von 15,75/1.000‚ verbunden mlt d m ; 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß ra htgfi 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die 
und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet 

Sondereigentum an der Wohnung im II. 0bwrgeschoß 1 ks 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Biel 
und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet



f) 

g) 

h) 

i) 

J')

M 
Miteigentumsanteil von 15,75/1.000, verbunden mit dem"

% 

Sondereigentum an der Wohnung im II. 0bßrgeschoß r 6hts, f 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichnet 

\V// ; 
\/ 

Miteigentumsanteil von 15,80/1.000, verbunden mit 
Sondereigentum an der Wohnung im III. 0hergeschoß .1nks 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die e 
und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 7 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von.15‚75/1.000‚ verbunden mi dem ‚ 

Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergescho rechtg 
bestehend aus 5 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D ele 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 8 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 8,07/1.000‚ verbunden mi dem ' 

Sondereigentum an der Wohnung im Dachge5choß 1 ks
‚ 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC u d Dielé 
im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet \ fi 

Miteigentumaanteil von 8,00/1.000, verbunden mit 
Sondereigentum an der Wohnung im Dachgeschoß re 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC un q ule 
im Aufteilungsplan mit Nr. 10 bezeichnen ;

‚fi



„ 5.) Siedlerstraße 19 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Miteigentumsanteil von 13,76/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß linkp' 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D-éle, 

Balkon und Abstellraum 
im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden mi 

\» 

dem 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgnschoß m htm 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC nd 

im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet 
_\ 

Miteigentumsanteil von 14,25/1.000‚ verbunden ml 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rer 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 13,76/1.000‚ verbunden m 

Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergescho 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 
Balkon und Abstellraum 

im.Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000‚ verbunden mit 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC 

im Aufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet - 

Diele „ 
.) 

t dem 
links

%„



f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

“9

M 
Miteigentumsanteil von 14,25/1.000, verbunden m % dem 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergesch rechts 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Diele 

und Balkon 
im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichnet 

.\
/ 

Miteigentumsanteil von 13,76/1.000, verbunden mit/dem 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergescho%/links, 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit wo, D é1e, , 

Balkon und Abstellraum { 

‚' 

im Aufteilungsplan mit Nr. 7 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschog/fiitte, 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC un Diele ; 
im Aufteilungsplan mit Nr. 8 bezeichnet \\ “; 

ff 
Miteigentumsanteil von 14,25/1.000, verbunden m dem * 

Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergesch rechts 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, iele 

und Balkon 5 

im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet \\lf

f 
Miteigentumsanteil von 13,76/1.000, verbunden mLf/dem / 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergesch 8 links ; 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D nLn, 

Balkon und Abstellraum 
im Aufteilungsplan mit Nr. 10 bezeichnet (



’ 
k) 

m) 

n) 

! 

50 

M „„ 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergeschoß mitte 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC unü<biele

‘ 

im Aufteilungsplan mit Nr. 11 bezeichnet ;
J 

Miteigentumsanteil von 14,25/1.000, verbunden mit dem / 
Sondereigentum an der Wohnung im III. 0bergeschoß,techts 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Dü9ie 

und Balkon _; 
im Aufteilungsplan mit Nr. 12 bezeichnet \/// ‘fé

/ 
Miteigentumsanteil von 13,76/1.000‚ verbunden mit em 

/F 
Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergeschoß 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D'ele, 

Balkon und Abstellraum 
im Aufteilungsplan mit Nr. 15 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000‚ verbunden mit/dem ,” 
Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergescho “mitte f 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC u Diele f 
im Aufteilungsplan mit Nr. 14 bezeichnet 

\\\Ää 

Miteigentumsanteil von 14,25/1.000, verbunden mi {dem [ 
Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergescho rechts _? 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, 
und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 15 bezeichnet



4 
.. 
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6.) Siedlerstraße 21 f 
a) Miteigentumsanteil von 14,25/1.000, verbunden mit em 

Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß link 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, D ele 

und Balkon 3 

im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 
\ 

‘\@ 

‚"" /_' 

b) Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden mit/äem f 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgesnhoß mitte f 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC, {ale
_ 

im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet .‘ ‘\Ä 

‘ ,
r 

c) Miteigentumsanteil von 13,76/1.000, verbunden mié dem ; 
Sondereigentum an der Wohnung im Erdgesuhoß recfitn ~ 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit wo, iele, „' 
Balkon und Abstellraum ‘\‘f 

' 

im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet * '@ 

d) Miteigentumsanteil von 14,25/1.000‚ verbunden mi£ dem
. 

Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß/links 

{ bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, iela
_ 

x\ und Balkon 5 

im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet „\J 

e) Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden m dem ; 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergescho 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC 

im Äufteilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet



f) 

g) 

h) 

i)

< x, 

3) 

(M
! /l 

Miteigentumsanteil von 13,76/1.000, verbunden mit am ; 
Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß r chts “ 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di e, 
Balkon und Abstellraum % 

im Aufteilungsplan mit Nr. 6 bezeichnet \ ‘Vf 

ff 
Miteigefitumsanteil von 14,25/1.000‚ verbunden mit ém ? 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschoß inks ; 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di le _5 

und Balkon (% 

im Aufteilungsplan mit Nr. 7 bezeichnet \\J?

{ 
Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden mit em ; 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschoß itte ; 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC und Diele 
im Aufteilungsplan mit Nr. 8 bezeichnet

& 
Miteigentumsanteil von 13,76/1.000‚ verbunden mit de } 
Sondereigentum an der Wohnung im II. Obergeschoß re ts ; 

.bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Diele, )? 
Balkon und Abstellraum '; 

im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet \\“; 
‚' 

Miteigentumsanteil von 14,25/1.000‚ verbunden mit dem } 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergeschoß 11 ks / 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Diele 

und Balkon 

im Aufteilungsplan mit Nr. 10 bezeichnet (



‘. 

k) 

n) 

53

M 
Miteigentumsanteil von 9,93/1.000, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergesch ß mitte, 
bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC un Diele 
im Aufteilungsplan mit Nr. 11 bezeichnet\\ \é'* 

Miteigentumsanteil von 13,76/1.000, verbunden mit ?é% ‚? 
Sondereigentum an der Wohnung im III. Obergeschoß renhts ' 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die u, 
Balkon und Abstellraum 

im Aufteilungsplan mit Nr. 12 bezeichnet 

Miteigentumsanteil von 14,25/1.000‚ verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergeschoßéälnks 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Die e 

und Balkon ’! 

im Aufteilungsplan mit Nr. 13 bezeichnet \\‚// ‘\i . 

Miteigentumsanteil von 9,93/1.000‚ verbunden mit d 
Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergeschoß 

bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad mit WC und iele f 
im Aufteilungsplan mit Nr. 14 bezeichnet

; 

Miteigentumsanteil von 15,76/1.000, verbunden mit dem ‚ 

Sondereigentum an der Wohnung im IV. Obergeschoß rechts { 
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit WC, Di le, & 

Balkon und Abstellraum ; 

im Aufteilungsplan mit Nr. 15 bezeichnet



534 

Die Wohnungen sind in eich abgeschlossen im Sinne des 5 3 Abs. 2 WEG 

und im Aufteilungsplan mit den entsprechenden Nummern bezeichnet. 

Für Lage und Aufmaß des Sondereigentums ist der Aufteilungsplan 

maßgebend. 

Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich 

grundsätzlich nach den Vorschriften der 55 19 bis 29 WEG. In Ab- 

weichung und Ergänzung dieser Vorschriften wird jedoch gemäß 5 10 

Abs. 2 WEG als Inhalt des Sondereigentums die Gemeinschaftsordnung 

festgelegt, wie sie in der Anlage zu dieser Urkunde niedergelegt 

ist, und die einen wesentlichen Bestandteil dieaef Urkunde bildet." 

IV. 

Die Süddeutsche Bodencreditbank bewilligt und beantragt unter Vor- 

‚1age eines vom Kreisbauamt Büdingen geprüften und genehmigten Auf— 

teilungsplanes nebst Bescheinigung gemäß 5 7 Ab$. 4 WEG vom 8. De- 

zember 1972 

die Eintragung der Aufteilung des Grundstücks in Mitm 

eigentumsanteile unter Einräumung der genannten Sonder— 

eigentumsrechte, 

die Anlegung entsprechender Wohnungseigentumßgrundbücher 

sowie die Eintragung der Gemeinschaftsordnung als Inhalt 

des Sondereigentums. /' 
SÜDDEUTSCHE BODENCRE IQBANK München, den 2. März 1973
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_\ G e m e 1 n e c h a f t B 0 r d n u n g 

Gmmnetand der Gemeinschaftsordnung 

================ 

1ue Wohnungseigentumsrechte der Miteigentümer — im folgenden nur 
!‚nwohnungseigentum" genannt — bestehen innerhalb der auf dem Grund— 

&: 

IMe zu den einzelnen Wohnungen im Sondereigentum 

sind im Aufteilungsplan wie £olgt bezeichnet: 

Siedlerstraße 

;, Siedlerstraße 

\ Siedlerstraße 
\fi1 Siedlerstraße 
N..„.‘ «, 

. Siedlerstraße 

Siedlérstraße 

Nfden Aufteilungsplan einschließlich Numerierung 

genommen . 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

mit 

mit 

mit 

mit 

mit 

mit 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

Ziffern 
Ziffern 
Ziffern 
Ziffern 
Ziffern 
Ziffern 

stück in der Gemeinde Lindheim, Flur 2 Fluxstück 2/56, 2/57, 2/58, 
„';5, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71 und 2/72 zu insgesgmt 

7.467 qm errichteten Gebäude. 

gehörenden Räume 

1 - 10 

1 — 9 

1 — 9 

1 - 10 

1 — 15 

1 — 15 

wird hiermit Bezug 

ohrn ein Wohnungseigentümer Inhaber mehreier selbständiger Wohnungen 

uWohnungseigentum ist, stehen ihm die Rechte aus dieser Miteigen- 
uordnung für jeden seiner Anteile gesondert iu.
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Gfiwnstand des Wohnungseigentums und des Teileigentums 

(1) Begriffsbestimmüngen 

B)„ghnungseigentum 

Wdumngseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Ver— 
.&«bHMung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen— 

( m, zu dem es gehört.
& 

%)Teileigentum 

.;Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht Wohnzwecken dienenden 
Raumeinheiten eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil 
m1dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 

)Gemeinschaftliches Eigentum 

é?meinschaftliches Eigentum sind das Grundstück sowie die Teile, .th_ 
lagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum 
» 

68hen . 

(2) Gegenstand des Sondereigentums 

stand des Sondereigentums sind die in Ziffer V der Teilungserklä— 
Mzeichneten Räume sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile 
%äudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, 
% dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sonder- 
@ beruhendes Recht eines anderen Wohnungseigentümere über das 
M WEG zulässige Maß hinaus beeinträchtigt oder die _äußere Ge— 

des Gebäudes verändert wird. In Ergänzung dieser Bestimmung 
Welegt‚ daß zum Sondereigentum gehören:



-21- 

‚ Der Fußbodenbelag und der Deckenputz der im Spndereigentum 
stehenden Räume, 

die nichttragenden Zwischenwände, 

der Wandputz und die Wandverkleidung_sämtlicher zum Sender 
gehörenden Räume, 

eigentum 
auch soweit die putztragenden Wände nicht zum 

Sondereigentum gehören,

’ die Innentüreh der im Sondereigentum stehenden Räume und bei Doppel— fenstern die Innenfenster, 

die Entwässerungsleitungen bis zur Anschlußstelle an 61 
same Falleitung, 

e gemein? 

ü£ Vor— und Rücklaufleitungen und die Heizkörper der Zentral— hfl1ung von der Anschlußstelle an die gemeinsame Steig— bzw. Fan, leitung an, 

Rflläden in den Erdgeschoßwohnungen



. 
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\\) GegensLdnd des gemeinschaftlicheu Eignntums 
-y- - „„a.„htnnd des gemeinschaftlichen Eigentums qind die Räume und Ge— 

3‘;5ctoile die nicht nach Ziff. 2 zum Sondereigentum erklärt sind, 
‚:.1v der Grund und Boden. Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehört auch 
ass jeweils vorhandene Verwaltungsvermögen.- 

Bestimmungen über das Verhältnis der Wohnungs— 
inhaber untereinander und über die Verwaltung „(

- 

© 4 

Grundsatz 

* Das Vérhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich 
nach den Vorschriften der 55 10 bis 29 des WEG, soweit im folgenden 
nicht etwas anderes bestimmt ist. 

‚ ( 

55 

(1) Der Wohnungs—/Teileigehtümer hat das Recht der alleinigen Nutzung 
seines Sondereigentums‚ soweit sich nicht Beschränkungen aus dem Ge- 
setz oder dieser Erklärung ergeben. Er hat ferner das Recht der Mit— 

stücksflächen. Im einzelnen ist für den Gebrauch des gemeinschaftlichen 
Eigentums die Hausordnung maßgebend.



is 4 nicht oder nur unter Auflagén, rteilte Einwilligung,
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‚we:ullfiu und von der Eigentümerversammlung beschlossenen Hausordé 

'nun5 5dxegelt. Die Bestimmungen dieser Hausordnung können durch die 
iiäW sümaxversammlung mit 2/3 Mehrheit geändert werden. 

5 6 

'w„;rru gang des Wohnungseigentums 

! l Das 'Johnungseigentum ist veräußerlich und vererblich. Die Wei— 

-eterveräu3erung bedarf der Zustimmung des Verwalters. Dies gilt nicht 
im Fa__e der Veräußerung an Ehegatten, Verwandte in gerader Linie, 
Verwandte zweiten Grades in der Seitenlinie dder bei eiher Veräuße- 
;ung des Wohnungseigentums im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch 
len Zunkursverwalter. 

:".“, ‚'—l 
“=rcagen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, 

3a: Terwalter darf die Zustimmung nur aus einem wichtigen Grund 

wenn durch Tatsachen 
‚äeqründete Zweifel daran bestehen, daß 
, \ . 

'
| ("f '

. 

:;1 _fi) fer rwerber die ihm gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigen- 
timer obliegenden finanziellen Verpflichtungen erfüllen wird, oder 

h\ der Erwerber oder eine zu seinem Hausstand gehörende Person eich 
in die Hausgemeinschaft einfügen wird. 

.. ..-.- . 

(“7 Die Zustimmung des Verwalters kann durch die Eigentümerversammlung “ ?/5 Mehrheit ersetzt werden.



‚Kleipplädeimund Rolläden sind, auch 
é)wenn sie zum Sondereigentum gehören, in bezug auf den Außehanstiibh 
! 

. 
_

.} f : gemeinschaftliches Eigentum zü behandeln. 
tl. .

\

. 
5 . 

(2) Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die dem Sondereigentum 
unterliegenden Teile des Gebäudes so instandzuhalten, daß dadurch 
kminem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliches Maß hinaus ein Nachteil erwächst. [

. 

(3) Die Behebung von Glasschäden an Fenstern und Türen im räumli- .. °chen Bereich des Sondereigentums, auch wenn sie zum gemeinschaftlichen 
„{ entum gehören, obliegt ohne Rücksicht auf die Ursache des Schadens 

‚.Mm Wohnungseigentümer. Die rechtzeitige Vornahme von Schönheitsrepara— 
Wren ist Sache des Wohnungseigentümers. ' -.' 

erungssumme und sonstige Forderungen den vollen Wiederherstel—. 
saufwand nicht, so ist jeder Wohnungseigentümer verpflichtet, 

Decken die Ver—:lffg}.' 

__‚'‚__- 

. 

:.“. 

Fl.:-



f

?

{ 

_! 
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den nicht gedeckten Teil der Kosten in Höhe eines seinem Miteigen— 
tumsanteil entsprechenden Bruchteiles zu tragen. 

(2) Jeder Wohnungseigentümer kann sich innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe der festgestellten Entschädigungsansprüche und der nach 
dem Aufbauplan ermittelten Kosten des Wiederaufbaues oder der Wieder— 
herstellung von der Verpflichtung zur Beteiligung an dem Wiederauf— 
bau oder der Wiederherstellung durch Veräußerung seines Wohnungs—/ 
Teileigentums befreien. Er hat zu diesem Zweck dem Verwalter eine 
Eerichtlich oder notariell beurkundete Veräußerungs-Vollmacht zu er- 
teilen. Dabei ist der Verwalter zu ermächtigen, dab Wohnungseigentum 
freihändig zu veräußern oder nahh Maßgabe und in entsprechender 
Anwendung der 55 53 ff. WEG versteigern zu lassen; 

(3) Steht dem Wiederaufbau oder der Wiederherstellufig ein unüber- 
windliches Hindernis entgegen, 

tigt, die Aufhebuné der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf 
Aufhebung ist ausgeschlossen,

( 
wenn sich einer der anderen Wohnungs- 

_gentümer oder ein Dritter bereit erklärt, das Wohnungseigentum 
des die Aufhebung verlangenden Wohnungseigentümers zum Schätzwert 
zu übernehmen und gegen die Übernahme_durch ihn keine begründeten 
Bedenken bestehen. 

9 9 

Aufhebungsverfahren 

Ist die Gemeinschaft in den Fällen des 5 8 Abs. 3 aufzuheben, so 
erfolgt die Auseinandersetzung im Wege der freihändigen Veräußerung 
oder der öffentlichen Versteigerung nach 5 753 BGB und 5 180 ZVG. 

so ist jeder Wohnungseigentümer berech—'
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pgzeigepflicht des Wohnungseig entümers 

Begßhtigungsrecht des Verwalters 

°'\- 

'—.\. 

..- 

(„ Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, von ihm bemerkte Mängel 

;,„m Schäden am Grundstück oder Gebäude, deren Beseitigung den Wohnungs—
r 

Feigmflfimern gemeinschaftlich obliegt, dem Verwalter unverzüglich an—
\ 

L. zuzeigen- '

l 

’ 
,

_ 

&2) Der Verwalter ist berechtigt, in zeitlichen Abständen von einem_ 

Jahr nach vorheriger Anmeldung den Zustand der Wohnung auf Instand— 
haltungsarbeiten im Sinne von 5 7 Abs. 2 und dén Zustand der sich im 
Bereich des Sondereigentums befindliéhen Teile des gemeinschaftlichen 

- 

—-——_—-———_ 

”= 

Eigentums überprüfen zu lasgen. Aus wichtigem Grund ist die Über— 

L_prüfung auch sonst zulässig. 

.ä11 
\43heit von Berechtigten an einem Wohnungseigentum

‘ 
‘.\ 

Seht das Wohnungseigentum auf mehrere Personen über, so haben diese 
auf Verlangen des Verwalteis einen Bevöllmächtigten zu.bestellen und 
399 Verwalter zu benennen, der berechtigt ist, für sie Willenser— 
klär rungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseigen— 
tam stehen, entgegenzunehmen uhd abzugeben. 

+)‘;. 

‚ 

‚„...—""
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1;ä.._‚.iphunß des Wohnungseigentums ‚' 
Z;rwcichend von und_ergänzend zu der gesetzlichen Regelung wird bestimmt: 

(„ Die Voraussétzungen zur Entziehung des Wohnungseigentums liegen 
mmh vor, wenn ein Wohnungseigentümer mit der Erfüllung seiner Ver— 

:flichtung zur Lasten- und Kosten%ragung länger als drei Monate und 

{ Hmindestens DM 200‚—— in Verzug ist. 

(z) Steht das Wohnungseigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zu, 

% 
aakann die Entziehung des Eigentums zuungunsten sämtlichei Mitbe- 
rechtigter verlangt werden, sofern auch nur in‘der Person eines Mit— 
berechtigten die Voraussetzungen für das Entziehungsverlangen begrün— 
det sind. 

5 13 

&, In Ergänzung und teilweiser “bänderung des 5 16 WEG wird folgendes 
1Jestimmt: 

;.fi) Betriebskostefi 
gr, 

3Die Wohnungseigentümer müssen alle Betriebskösten gemeinsam tragen. 
Davon werden 

die Kosten der Beheizung und Warmwasserversorgung des jeweiligen 
Hauses im Verhältnis der Wohnfläche, wie sie in der Teilungser- 

% 
klärung festgestellt ist, . 

_fl_

. 

..«—-""’M

L 

die Kosten der Gemeinschafteantenne, der Aufzugeanlage, der ge-
' 
1 meinschaftlichen Wascheinrichtung nach der Zahl der Wohnungen im 

jeweiligen Haus



"llfl'"" 

b) 
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die übrigen Betriebskosten, wie Üassergeld, öffentliche Lastén_ 
des Grundstücks, Veisicherungen, $traßenreinigung und Müllabfuhr, 
die Kosten der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen sowie 

des Kinderspielplatzeä, die Kosten der EntWässerung, der Treppen— 

haus- und Außenbeleuchtung, die Kosten des Hauswarts und die 
sonstigen Betriebskosten, sowéit sie mit der Bewirtschaftung des 
Grundstücks unmittelbar zusammenhängen und notwendig sind 
im Verhältnis der in der Teilungserklärung"festgelegten Miteigeni 
tumsanteile 

auf die Wohnungseigentümer umgelegt. 

Die Verwaltungskosten sind für jedes Wohnungseigentum gleich 
zu bemessen. 

Versicherungen 

Für das Sondereigentum und daé gemeinächaftliche Eigentum als. 
Ganzes werden folgende Versicherungen abgeschlossen:

' 

Eine Versicherung gegen Inanspruchhahme aus der 
gesetzlichen Haftpflicht der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer aus dem gemeinsdhaftlichen 
Eigentum am Grundstück; 

eine Gebäudefeuerversicherung; 

eine Leitungswässerschadenvereicheiung; 

eine Sturmschadenversicherung.



Fur die Zeit nach Ablauf der ersten Versicherungsperiode können die wohnungeeigentümer mit Stimmenmehrheit einen Wechsel der Vers1qherungsgesellsbhaft beschließen. 

andhaltungs— lage für das gemeinschaftliche Eigentum veri>flich tet. Zu diese m Zweck ist ein angemessener jährlicher Betrag, der sich {” nach Miteigentumsanteilen richtet, an den Verwalter zu entrichten._ 

spätestens bis 5. jeden 

514
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:(g) Die in 5 13 Abs. 1 der Teilupgserklärung aufgeführten Kosten sind 
;im wirtschaftsplan in der für das Geschäftsjahr zu erwartenden Höhe 
genmu5etzcn. Bei den Instandhaltungskosten ist zu berücksichtigen, daß 

; 
en1angemessener Betrag zur Vornahme späterer großer Instandgetzungs—'| 

; 8fl„1ten der Bauerneuerungsrückstellung zuzuführen ist. 

Fügntümerversammlung
\ 

U) Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder 
fnach dem Inhalt dieser Teilungserklärung die Wohnungseigentümer durch! 

IBeschluß entscheiden können, werden durch Beschlußfassung in einer 
Versammlung der Wohnungseigentümer geordnet. 

(2) Der Verwalter hat wenigstens einmal im Jahre die Wohnungseigen— 
‚ tümerversammlung e;nzuberufen. Darüberhinaus muß der Verwalter die 

Wohnungseigentümerversammlung dann einberufen, wenn der Verwaltungs— 
b=*rat oder mehr als 1/4 der Wohnungseigentümer die Einberufung unter 
-Mgabe des Gegenstandes verlangen. In den Fällen des 5 5 Abs. 2 bis 5 

und des 5 6 Abs. .1 und 2 dieser Teilungserklärung muß der Verwalter 
die Wohnungseigentümerversammlung auf Verlangen des betroffenen Woh- 
nungseigentümers einberufen. 

\(3) Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung “: 
\an die Anschrift, die dem Verwalter von dem Wohnungseigentümer zuletzt 
mitgeteilt werden ist.
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;(4) Die Wohnungsetgcntümerversammlung ist beschlußfühig, wenn mehr 
815 die Hh].ftc der Miteigentumsanteile vertreten ist. Ein Wohnungs— 

£eigentümer kann sich nur durch den Verwalter, seinen Ehegatten oder 
:einen anderen Wohnungseigentümer der Gemeinschaft auf Grund schrift— 
{licher Vollmacht vertreten lassen. Is't die Versammlung nicht be— 
!schlußfähig, so hat der Verwalter eine zweite Versammlung mit gleichem 

Gegenstand einzuberufen; diese ist in jedem Fall beschlußfi? €hig. Hier— 
auf ist in der Einladung besonders hinzuweisen. 

& .lé Das Stimmrecht der Wohnungseigentümer bestimmt sich nach ihren 
‘1iteigentumsanteilen; jeder volle tausendstel Anteil gewährt éine 

Stimme bei der Beschlußfassung. 

:(5) Zu Beginn dér Wohnungseigentümerversammlung ist vom Verwalter die 
ordnungsmäßige Einberufung find die Beschlußfähigkeit festzustellen. ‚Bei der Feststellung der Stimménmehrheit werden die Stimmen der nicht- 
vertretenen Wohnungseigentümer nicht gerechnet. 

. ( 

(‚M 5 18 Abs. 3 des mac bleibt unberührt. ’ _ . 

‘%7) Auch ohne Wohnungseigentümerversammlung ist ein Beschluß gültig, 
wenn alle Wohnungs eigentümér ihre Zustimmung zu diesem Beschluß schrift— 
lich erklären. 

(8) In Ergänzung des 5 23 WEG wird bestimmt, daß zur Gültigkeit eines 
\;ßschlusses der Wohnungseigentümerversammlung außer den dort genannten 
Bestimmungen die Protnkollierung des Beschlusses erforderlich ist. Das 
Protokoll ist vom Verwaltér und von zwei von der Eigentümerversammlung 
5estimmten WohnungseigentUmern Zu unterzeichnen.
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:walter 

) Als erster Verwalter ist die Süddeutsche Bodencreditbank, München 
=tellt. Die Bestellung gilt bis zum Ende des ersten Wirtschaftsjahres. 

) NachnéssenKblauf beschließen die Wohnungseigentümer mit einfacher 
.mmenmehrheit über die Bestellung. Soweit hierbei fiichts anderes be— 

11035en wird, dauert das Amt des Verwalters jeweils bis zum Ende des 
.tschaftsjahres und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn1

& ll. die Wohnungseigentümer sechs Monate vor Ablauf der Frist die Be— 

allung eines anderen Verwalters beschließen. 

) Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes können die Wohnungseigen— 
ner jederzeit mit 2/3 Mehrheit die Abberufung des Verwalters beschließen. 

) Die Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus 5 27 WEG 
wie aus den Bestimmungen dieser Teilungserklärung. 

‘ { Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse hat der Verwalter fol— 
;«e Befugnisse:

\ 
mit Wirkung für und gegen die Wohnungseigentümer im Rahmen seiner 
Verwaltungsaufgaben Verträge abzuschließen und sonstige Rechtsge— 
schäfte vorzunehmen; 

die von den Wohnungseigentümern nach @ 13'fler Teilungserklärung zu 
entrichtenden Beträge einzuziehen und diese gegenüber einem säumigen 
Yohnungseigentümer namens der übrigen Wohnungseigentumer gerichtlich 
Zeltend zu machen;

' 
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verpflichten. 

München, den 2. März 1973


